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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §356 Abs4;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Nachbarn einer gewerblichen Betriebsanlage im Sinne des § 356 Abs 4 GewO, fehlt die Beschwerdelegitimation gegen

einen Bescheid laut dessen Abspruch unter gleichzeitiger Aufhebung der noch nicht rechtskräftigen unterinstanzlichen

Bescheide der Antrag des Betriebsanlageninhabers auf Erteilung einer Betriebsbewilligung zurückgewiesen wurde.

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Parteienrechte und

Beschwerdelegitimation Verwaltungsverfahren Mangelnde Rechtsverletzung Beschwerdelegitimation verneint

keineBESCHWERDELEGITIMATION
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